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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.06.1995

Norm

EheG §81 Abs3

Rechtssatz

Eine Spielkartensammlung, die als Kaufobjekt und Tauschobjekt einen Marktwert hat, gehört zu den ehelichen

Ersparnissen und unterliegt somit der Aufteilung.

Entscheidungstexte

7 Ob 1597/95
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